
Camping-Versicherung

Leistungsübersicht

Kundengruppe

Privatkunden, die Dauercamper sind, und deren Wohnwagen, Reisemobil oder Mobilheim dauerhaft auf einem offiziellen Campingplatz steht

Versicherbare Risiken im Überblick

Wohnwagen, Reisemobile und Mobilheime, die nicht auf eigener Achse am Verkehr auf öffentlichen Wegen oder  
Plätzen teilnehmen. Diese stehen dauerhaft auf einem offiziellen Campingplatz und nicht amtlich zugelassen. 
 
Soweit im Versicherungsvertrag vereinbart, gilt die Versicherung auch, während sich die versicherten Sachen –  
ausgenommen Wohnwagen, Reisemobil oder Mobilheim – auf einer Reise befinden.

●

Feste Vor- und Anbauten ●

Alle fabrikmäßig mitgelieferten Teile ●

Fest eingebaute Sonderausstattung ●

Camping-Zubehör:

Zelte ❍

Vorzelte ❍

Zelt- und Klappenhänger ❍

Sonnendächer ❍

Wohnwagenschutzdächer ❍

Zäune und Begrenzungen ❍

Camping-Inhalt:

Unterhaltungselektronik (auch Multimedia-Abspielgeräte, Smartphones, Smartwatches) ❍

Fernsehgeräte ❍

Recorder sowie dazugehörige Antennen ❍

Mobilfunktechnik inklusive Smartphones ❍

Foto- und Filmapparate einschließlich Zubehör ❍

Computer ❍

Schmuck und Gegenstände aus Edelmetall ❍

Sonstiges bewegliches Inventar ❍

Persönliches Reisegepäck ❍

Fahrräder ❍

  ● = versichert,  ❍ = optionaler Einschluss/konstellationsabhängig



KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG
Informationen erhalten Sie bei Ihren Vertriebspartnern sowie bei der KRAVAG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg

www.kravag.de	 Ein Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe
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Versicherte Schadenarten

Die Versicherung deckt Verlust, Beschädigung und Zerstörung als Folge von:

Brand oder Explosion ●

Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub und Unterschlagung und unbefugtem Gebrauch ●

unmittelbarer Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung und Lawinen ●

Leitungswasser ●

Unfall des Wohnwagens, Reisemobils oder Mobilheims ●

mut- oder böswilligen Handlungen fremder Personen (vorsätzliche Sachbeschädigung) ●

Bruchschäden an der Außenverglasung ●

Versicherungssumme

Entschädigungsgrenze: vereinbarte Versicherungssumme zum Neuwert bzw. Zeitwertansatz bei einem Zeitwert  
unter 50 % des Neuwerts. Versichert ist der Wiederbeschaffungswert (Neuwert).

Fahrräder insgesamt 1.500 EUR

Unterhaltungselektronik, Computer und Schmuck bis 3.000 EUR

Allgemeiner Selbstbehalt

Bei Schäden durch Diebstahl oder unbefugten Gebrauch von versichertem Camping-Zubehör und Camping-Inhalt 20 % der Schadensumme

Bei Schäden am Wohnwagen, Reisemobil oder Mobilheim durch Unfall sowie bei Schäden durch mut- oder böswillige Handlungen fremder 
Personen

Bei Bruchschäden an der Außenverglasung 150 EUR

Geltungsbereich

Aufenthalte und Reisen innerhalb Europas (geographisch, ohne Kriegs- bzw. Kriegsnebengebiete und GUS-Staaten)

Versicherte Kosten

Die KRAVAG ersetzt bei Zerstörung oder Verlust den jeweiligen Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungs-
falls bis zur Höhe der Versicherungssumme. ●

Bei Beschädigung werden die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung und die hierfür notwendigen einfachen 
Fracht- und sonstigen Transportkosten bis zum Versicherungswert ersetzt. ●

Im Falle der Zerstörung durch ein versichertes Ereignis ersetzt die KRAVAG die nachgewiesenen Aufräumungs-  
und Entsorgungskosten in Höhe von 10 % der Versicherungssumme, jedoch höchstens 2.000 EUR. ●

Bergungs- und Beseitigungskosten ●

  ● = versichert

Diese Leistungsübersicht ersetzt nicht die Bedingungen und ist somit kein Bestandteil des Versicherungsvertrags. Der Versicherungsschutz ergibt 
sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen.
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